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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

03.11.1947 

Geschäftszahl 

0340/47 

Rechtssatz 

Der Inhalt eines schriftlichen Bescheides kann nur danach bestimmt werden, was der Partei tatsächlich 
zugefertigt wurde und nicht nach dem richtigen, aber nicht hinausgegangenen Erledigungsentwurf. 


